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Antragsgegner-

hat die 186. Kammer des Sozialgerichts Berlin am 12. Oktober 2017 durch den Richter am 

Sozialgericht Dr. K beschlossen: 

I. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers vom 15. Sep-

tember 2017 gegen den die Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwal-

tungsakt des Antragsgegners vom~. September 2017 wird angeordnet. 

II. Der Antragsgegner hat dem Antragsteller seine notwendigen außergerichtlichen 

Kosten zu erstatten. 
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Gründe 

Der am 15. September 2017 bei Gericht eingegangene Antrag, 

RA FUESSLEIN 
s. 

die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen den die Eingliederungsvereinba-

rung ersetzenden Verwaltungsakt vom 6. September 2017 anzuordnen, 

hat Erfolg. Er ist zulässig und begrUndet 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ist nach § 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

Sozialgerichtsgesetz (SGG) zulässig, weil der Widerspruch des Antragstellers keine aufschie-

bende Wirkung hat Denn die als Verwaltungsakt erlassene Eingliederungsvereinbarung 

(nachfolgend: EingliederungsveJWaltungsakt) regelt Pflichten des Antragstellers als erwerbs-

fähigem Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in Arbeit(§ 86a Abs. 2 Nr. ·4 SGG i. V.m. 

§ 39 Nr. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch <SGB il>). In der Hauptsache ist eine isolierte An-

fechtungsklage statthaft(§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGG). 

2. 

Der Antrag ist auch begründet. Denn das Aussetzungsinteresse des Antragstellers Oberwiegt 

das Vollzugsinteresse des Antragsgegners. 

in den Fällen des § 86b Abs. 1 SGG entscheidet das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen 

aufgrund einer lnteressensabwägung zwischen dem Völlzugsinteresse des Trägers der 

Grundsicherung und dem Aussetzungsinteresse der Antragsteller. Von besonderem Gewicht 

bei dieser lnteressensabwagung sind die Erfolgsaussichten einer Klage in der Hauptsache 

einerseits sowie d~r ohne Anordnung der aufschiebenden Wirkung drohenden Beeinträchti~ 

gungen andererseits. Oie aufschiebende Wirkung ist zur Gewährung effektiven Rechtsschut-

zes anzuordnen, wenn bei summarischer Prüfung ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit 

des Bescheides bestehen. Ernstliche Zweifel Im vorgenannten Sinne sind dann anzunehmen, 

wenn der angegriffene Bescheid nach den bisherigen Ermittlungen offensichtlich nicht auf-

rechtzuerhalten wäre. Maßgeblich ist hierbei der Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der Entschei-

dung; eine eventuelle weitere Beweiserhebung ist einem Hauptsacheverfahren vorbehalten. 

Je schwerer die drohende Rechtsverletzung ist, umso geringere Anforderungen sind an die 

Wahrscheinlichkeit des Hauptsacheerfolgs und des Eintritts von Beeinträchtigungen zu stel-

len. Soll hingegen der Eilantrag mangels Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens abge~ 

lehnt werden, so sind die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Genauigkeit der 



EMPFANGEN 13/10/2017 11:32 
13/10/2017 12:10 +493039748530 

03029381059 
SG BERLIN 

-3-

RA FUESSLEIN 
s. 05/09 

Prognose des Hauptsacheerfolgs umso höher, je schwer die drohende Rechtsverletzung ist 

(vgl. BVerfG, Baschluss vom 12. Mai 2005- 1 BvR 569105 -, juris Rn. 23ft.; BVerfG, Be-
schluss vom 6. Februar 2007- 1 BvR 3101106-, juris, Rn. 18 ff.). Bei der Abwägung ist zu-

dem die gesetzgeharische Grundentscheidung gegen eine aufschiebende Wirkung zu be~ 

rOcksichtigen. Ist die Wahrscheinlichkeit eines Obsiegens in der Hauptsache gering, so fällt 

die nach der gesetzgabarischen Grundentscheidung mit sofortiger Wirkung eintretende Folge 

in der richterlichenAbwägungsentscheidung grundsätzlich nicht zugunsten des Antragstellers 

ins Gewicht. Etwaige Belastungen, die über die regelmäßig nach der gesetzgabarischen Ent-

scheidung sofort eintretenden BeeinträChtigungen hinausgehen, sind bei der Abwägung je-

doch zu berOcksichtigen (vg/. zum Vorstehenden insgesamt Krodel, NZS 2014, 681, 685). 

Nach diesen Maßstäben ist die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen den Einglie-

derungsverwaltungsakt vom 6. September 2017 anzuordnen. Oenn dieser Bescheid ist nach 

der im einstweiligen Rechtsschutzverfahren allein möglichen summarischen Prüfung der 

Sach~ und Rechtslage bereits offensichtlich rechtswidrig. An der auch nur vorläufigen Vollzie-

hung eines offensichtlich rechtswidrigen Verwaltungsakts besteht aber kein öffentliches Inte-

resse. 

a) 

Der Eingliederungsverwaltungsakt findet seine Rechtsgrundlage in§ 15 Abs. 3 Satz 3 SGB II. 

Danach sollen die Regelungen durch VeiWaltungsakt getroffen werden, soweit eine Vereinba-

rung nach Absatz 2 nicht zustande kommt. Nach § 15 Abs. 2 SGß II gilt: Die Agentur fOr Ar-

beit soll im Einvernehmen mit dem kommunalen Träger mit jeder erwerbsfähigen leistungsbe-

rechtigten Person unter BerOcksichtigung der Feststellungen nach Absatz 1 die für ihre Ein· 

gliederung erforderlichen Leistungen vereinbaren (Eingliederungsvereinbarung). ln der Ein-

gliederungsvereinbarung soll bestimmt werden, 1. welche Leistungen zur Eingliederung in 

Ausbildung oder Arbeit nach diesem Abschnitt die leistungsberechtigte Person erhält, 2. wel-

che BemQhungen erwerbsfähige Leistungsberechtigte in welcher HSufigkeit zur Eingliederung 

in Arbeit mindestens unternehmen sollen und in welcher Form diese Bemühungen nachzu~ 

weisen sind, 3. wie Leistungen anderer leistungsträger in den Eingliederungsprozess einbe-

zogen werden. Die Eingliederungsvereinbarung kann insbesondere bestimmen, in welche 

Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche die leistungsberechtigte Person vermittelt werden soll. 

Nach § 15 Abs. 3 Satz 1 SGB II soll die Eingliederungsvereinbarung regelmäßig, spätestens 

jedoch nach Ablauf von sechs Monaten, gemeinsam überprüft und fortgeschrieben werden; 

nach Satz 2 sind bei jeder folgenden Eingliederungsvereinbarungen die bisher gewonnenen 

Erfahrungen zu berOcksichtigen. 
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Dt!J Antragsgegner war zwar berechtigt, die Eingliederungsvereinbarung als I V~rwaltungsakt 
zu erlas~en, weil eine Vereinbarung nicht zustande gekommen ist(§ 15 Abs. i Satz 3 SGB //). 

Insoweit kann dahinstehen, ob ein Eingliederungsverwaltungsakt erst erlassen werden darf, 

wenn nach einer hinreichenden Verhandlungsphase keine Einigung Ober Ab~chluss oder ln-

halte einer Eingliederungsvereinbarung zustande gekommen ist (so Berlit, i~: Mllnder, LPK-

SGB II, 6. f%uflage 2017, § 15 Rn. 64; Fuchsloch, in: Gage!, SGB 11/SGB /fl, Stand: Juni 2017, 
§ 15 SGB II Rn. 78; im Grundsatz auch ~dor, in: Eicher!Luik. .~AR II. d JJ.uiJQfJO !2D17, § 16 

Rn. 86), oder ob es eine nicht justiziable Opportunitätsentscheidung des Antragsgegners dar-

stellt, ob er die Eingliederungsvereinbarung konsensual abschließt oder. als Verwaltungsakt 

(hierfOr Harich, in: Rolfs!Giesen/Kreikebo1.m/Udsching, BeckOK Sozialreaht, Stand: 1. Juni 
2017, § 15 SGB II Rn. 31). Denn die Beteilligten haben nicht nur per E-Mail, sondern auch im 

Meldetermin am 6. September 2017 Ober ien Abschluss der Eingliederung. svereinbarung ver-

handelt. Dass eine solche nicht in ausged uckter Form vorlag, ist entgegen der Ansicht des 

Antragstellers unschädlich, denn er hat a eh nach seiner Schilderung -was auch aus den 

vorherigen E-Mails arsichtlich ist- sich grigert, an dem Coaching, das den wesenfliehen 

Inhalt des Eingliederungsverwaltungsakts !darstellt, teilzunehmen. Der Antragsgegner durfte 

daher von einem Scheitern der Verhandfun en ausgehen. 

c) 

Die Kammer hat auch keine Zweifel an der Zumutbarkeit des Coachings für den Antragsteller. 

Insbesondere bestehen keine durchgreiferden Zweifel daran, dass der Antragsteller Bera-

tungsbedarf im Hinblick auf seine selbstäfdige Tätigkeit hatte, nachdem er diese seit Ober 

.zehn Jahren ausabt, ohne seine Hilfebedüfigkeit zu überwinden. Der Antragsgegner weist zu 

Recht darauf hin, dass Ergebnis dieses crachings durchaus sein könne, dass dem Antrag-

steller ein Führerschein fehlt, um seine Ein ahmen aus der Tätigkeit zu steigern. Eine wesent-

liche Beeinträchtigung seiner selbständige Tätig~eit durch die Teilnahm~ am Coaching hatte 

der Antragsteller auch nicht zu befürchten, denn dieses sieht - worauf in dem von ihm vorge-

legten Flyer ausdrücklich hingewiesen wird eine flexible Dauer der Teilnahme zwischen zwei 

und neun Monaten .sowie eine individuell Vereinbarung der Coachingzeiten unter Bertlck-

sichtigung der zeitlichen Einschränkungen ufgrund der Ausübung der selbständigen Tätigkeit 

vor; ferner ist sogar vorgesehen, dass die eratung unmittelbar vor Ort im Unternehmen des 

Antragstellers oder bei einem Kundenkonta t eriolgen könne. Darober hinaus hat die Kammer 

Zweifel daran, dass der Antragsteller - wie er behauptet - vollumfänglich zeitlich eingespannt 

ist. Hier stellt sich di~ Frage, weshalb er d nn aus seiner Tätigkeit nicht mehr Einnahmen er-

zielt, sondern weiterhin seinen grundsiehe ungsrechtlichen Bedarf nicht decken kann. Seine 
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Angaben hierzu sind widersprüchlich; im Übrigen muss der Antragsteller es auch hinnehmen, 

dass der Antragsgegner die Tragfähigkeit seiner selbständigen Tätigkeit Oberprüft, solange 

der Antragsteller steuerfinanzierte Leistungen der Grundsicherung in Anspruch nimmt. 

d) 

Allerdings ist der Eingliederungsverwaltungsakt rechtswidrig, weil er keine Geltung~dauer be-

stimmt. Der Antragsgegner hat entsprechend der Neuregelung des§ 15 Abs. 3 Satz 1 SGB II 

- wie für konsensuale Eingliederungsvereinbarungen vorgesehen - die Geltungsdauer nicht 

beschränkt, sondern geregelt, dass der l'::ingllederungsverwaltungsakt bis auf weiteres gelten 

soll. Es ist jedoch auch weiterhin geboten, die Geltungsdauer e!nes Eingliederungsverwal-

tungsakts zeitlich zu begrenzen. 

Die K~mmer verwe!st zur Begründung zunächst ayf den Beschluss des Bayerischen Landes-

sozialgerichts· vom 8. Juni 2017 - L 16 AS 291/17
1 

B ER~, veröffentlicht bei juris, in dem es 
' , 

unter Rn. 19 f. heißt: 
i 

: 

"Der Gesetzgeber hat mit der durch das 9_ 
1 

Änderungsgesetz zum SGB II (9. SGB 11-

AndG) vom 26.07.2016 geschaffenen Neufassung des§ 15 SGB II keine ausdrückli-

che Anderung hinsichtlich der Geltungsdauer von Eingliederungsverwaltungsakten 

nach§ 15 Abs. 3 Satz 3 SGB II n.F. (vorher:§ 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II a.F.) vorge-

nommen. Nach § 15 Abs. 3 Satz 3 SGB II SQI/en die Regelungen durch Verwaltungsakt 

getroffen werden, "soweit" eine Vereinbarung nicht zu Stande kommt. Diese Formu/ie.. 

rung stellt gegenaber § 15 Absatz 1 Satz 1e SGB II a.F. nur eine redaktionelle und 

grammatikalische Modifikation dar. Der Gesetzesbegrilndung (B T-Drs. 18/8041, S. 36) 

lässt sich nicht entnehmen, dass der Gesetzgeber im Bezug auf den Eingliederungs-

verwaltungsakt neue Regelungen treffen wqlfte. Die Neufassung des§ 15 SGB II war 

nach den Ausrahrungen der Gesetzesbegrundung vor allem von dem Wunsch getra-

gen/ eine möglichst zagige, passgenaue und motivationsfördernde Eingliederung in 

Arbeit durch Eingliederungsvereinbarung zu: erreichen. Betont wird, dass dem Zusam-

menspiel von Elngliederungsvereinbarung u~d der Bestimmung von Pflichten und ihrer 
A 1..-.. .... l..L.o. -'"···- -· '·.. ' • 

····-GI"-........ _ ................ 

tung zukomme. Das maßaebliche Werk7P.IIQ 7tJr Plll!mmg und Ggef~Jtung doo Einglio-

derungsprozesses und zur Festlegung gegerseitiger Rechte und Pflichten sei die Ein-

gliRrlerungsvQreinbarung. E.s so/ angemetss~;;~n, die Inhalte dt~r Vereinbarung hoheitlicn 

festzusetzen, wenn im Integrationsprozess eine einverständliche Regelung über Leis-

tungen und f'tfliohtcn ni!JIIl ytJiiltyt:, tlber etne vermnmJcne r-est/egung erforderlich sei. 

Nach§ 15 Abs. 3 Satz 1 SGB II n.F. soll die Eingliederung.rwR.reinbarung regelmflßig, 
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spi:itestens jedoch nach Ablauf von sechs Monaten, gemeinsam überprüft und fortge-

schrieben werden. Diese Neuregelung folgt dem gesetzgebefischen Regelungskon-

zept von Eingliederungsvereinbarung und zielgerichteter Eingliederung in Arbeit. 

Der Senat bezweifelt, dass diese Neuregelung für Eingliederungsvereinbarungen auch 

Eingliederungsverwaltungsakte gemtiß § 15 Abs. 3 Satz 3 SGB II n.F. betrifft. Aus dem 

Wortlaut des Gesetzes und der Gesetzesbegründung ergeben si'ch hierfar keine An-

haltspunkte. Deshalb spricht viel dafür; die zu § 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II a. F. ~rgange
ne htJchstriohterliche Rechtsprechung, wonach der eine Eingliederungsvereinbarung 

ersetzende Verwaltungsakt rechtswidrig ist, wenn die gesetzlich vorgesehene Gel-

tungsdauer ohne Ermessenserwagungen Oberschritten wird (BSG, Urteil vom 14.02. 
2013- B 14 AS 195111 R -, BSGE 113, 7G-75, SozR 4-4200 § 15 Nr. 2), auch auf Ein-

gliederungsverwaltungsakte nach § 15 Abs. 3 Satz 3 SGB II n.F anzuwenden. Dann ist 

auch nach neuem Recht davon auszugehen, dass die Oberprüfungsfrist von sechs 

Monaten bei fehlender Ermessensau:sübJng die Höchstfrist tar eine einseitig festzu/e-
1 

gende Laufzeit bei einem Eingliederungsvrrwaltungsakt ist (so auch Berlit in Lehr- und 

Praxiskommentar zum SGB II, 6. Auf/. 20j17, § 15, Rn. 62; derselbe in infoalso 2016, 

195 ff)." I 

I 

(Bayerisches LSG, Beschluss vom B. Jun~ 2017- L 16 AS 291117 B ER-, juris, Rn. 19 
I • 

-20) I 

I 

Die Kammer schließt sich diesen Ausfl:lhrungen ~ach eigener Prüfung an. Auf die Festlegung 
I 

einer Gültigkeitsdauer fOr den Eingliederungsver(waltungsakt kann bereits deshalb nicht ver-
1 

zichtet werden, weil es sich bei diesem um einen !Verwaltungsakt handelt, für den die Anforde-
1 

rungen des § 33 Abs. 1 Zehntes Buch Sozialges~tzbuch (SGB X) gelten, der also hinreichend 
I 

bestimmt sein muss. Dies setzt voraus, da,ss für ~en Adressaten vollständig, klar und unzwei-

deutig erkennbar ist, was die Behörde will (Sie:werl/Waschu/1, ;n; Diering/Timmer/Wasc:hu/1, 

SGB X, 4. Auflage 2016, § 33 Rn. 3). Das ist nibht der Fall, wenn unklar bleibt, für welchen 
• I 

Zeitraum der Antragsteller an die Pflicht zur Teiln~hme an dem Coaching gebunden ist. 
! 

Aber auch nach dem Sinn und Zweck der Vorsc~rift des§ 15 Abs. 3 Satz.1 SGB II konnte der 
I 

Antragsgegner nicht auf die Festlegung der Gpltigkeitsdauer verzichten. Die gemeinsame 

ü~erprüfung un~ Fortschreibung geht ersichtlich ivon ein~r im K~nsens abgeschlossenen Ein" 
gllederungsverembarung aus, während der Ausgangspilinkt be1 einer als Verwaltungsakt er-

lassenen Eingliederungsvereinbarung ein ander~r ist, rlamentlich die hoheitliche Festtagung 

von Pflichten. Der Zweck des§ 15 Abs. 3 Satzl1 SGBj· II, die regelmäßige Überpri.ifung der 

jeweiligen Maßnahmen und Pflichten der Beieiligten zu erreichen (vgl. BT-Drucksache 

1818041, Seite 37), kann bei dem Ersatz der Ein6riede ngsvereinbarung durch Verwaltungs-
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aktnur erreicht werden, wenn die Gültigkeitsdauer von vornherein zeitlich befristet ist. Dies 

entspricht auch der in der Literatur vertretenen Ansicht (vgl. Berlit, in: Mander, SGB II, § 15 

Rn. 62; BeckOK-SozR/Harich, § 15 SGB II Rn. 35). 

3. 

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf entsprechender Anwendung des § 193 SGG 

und folgt dem Ausgang des Verfahrens. Gründe für eine anderslautende Entscheidung sind 
weder vorgetragen noch ersichtlich. 

Rechts m ltte I be le h ru ng 

Gegen diesen Beschluss ist gemäß § 172 SGG die Beschwerde an das Landessozialgericht möglich. 

Die Beschwerde ist nach§ 173 SGG binnen eines Monat$ nach J3ekanntgabe der Entscheidung beim 
So2!ialgericht Berlin, Invalidenstraße 52, 10557 Berlin, schriftlich, in elektronisoher Form oder mOndlieh 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts einzulegen. 

Die Beschwerdefrist ist auch dann gewahrt, wann die Beschwerde binnen der Frist bei dem Landesso-
zialgerlcht Berlin~Brandenburg, Försterweg 2 - 6, 14482 Potsdam, schriftlich, in elektronischer Form 
oder mandlich zur' Niederschrift des Urkundsbeamten der Gasehaftsstelle eingelegt wird. 

Die elektronische Form wird durch eine qualifizierte signierte Datei gewahrt, die nach den Maßgaben 
der Verordnung Ober den elektronischen Rechtsverkehr mit der Justiz im Land Berlln vom 27. Dezem-
ber 2006 (GVBI. S. 1183) i. d. F. vom 9. Dezember 2009 (GVBI. S. 881) bzw. der Verordnung Ober den 
elektronischen Rechtsverkehr im Land Brandenburg vom 14. Dezember 2006 (GVBI. II S. 558) i. d. F. 
vom 1. Oktober 2007 (GVBI. II S. 425) in die elekttonische Poststelle des jeweiligen Gerichts zu Ober-
mitteln ist. Nahere Hinwelse zu den Kommunikationswegen mr den elektronischen Rechtsverkehr kön~ 
nen unter den Internetadressen www.berlin.de/sen/justvlservice/elektronischer-rechtsverkehr b.z.w. 
www.erv.brandenburg.de abgerufen werden. _...";..;::-"'1"~~··. 

1>'"\i>.l ·t~ .. 4i... !)• 
C:>M'' '•}'> 

Dr. K  




